
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Neverin vom 
19.12.2024 (VO-50-Fi-24-459) 

 
 
Top 9 Annahme einer Sachspende 
 
Herr Beckmann erfragt, wo die Sirene untergebracht ist und wie diese funktioniert. 
Antwort, Herr Siegler (FBL Bau und Ordnung): Die Sirene befindet sich derzeit noch 
in der Verwaltung, wird dann aber der Führungsgruppe des Amtes überreicht. Sie ist 
eine tragbare mobile Einrichtung, die auf einem Auto mittels Magnets befestigt 
werden kann. 
Am 02.12.2023 wurde vom Landkreis Mecklenburgische Seeplatte als untere Katastrophenschutzbehörde eine mobile 
Sirene and den Amtswehrführer übergeben.Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5.  
  der Hauptsatzung des Amtes Neverin trifft der Amtsausschuss Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlung von 
Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen 
über 100,00 €. Gem. § 52 Abgabenordnung Abs. 2. Nr. 12 AO stellt die Spende einen gemeinnützigen Zweck dar. 
  
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert der oder dem 
Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen 
Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 
Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 

  

Beschluss: 
Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt die Annahme der Sachspende 
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, vertreten durch den Landrat, 
Platanenstraße 43, 17033 Neubrandenburg mit einem Sachwert von 4.946,35 EUR. 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der 
Mitglieder 

Davon 
anwesend 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

16 16 0 16 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 14. April 2025 
 
 
 
Christian Schenk 
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